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Ergebnissen der erneuten .Beweisaufnahme 
Stellung nehmen können.

Die Schlußvorträge des gesellschaftlichen 
Anklägers und des gesellschaftlichen Ver
teidigers
Grundlage für die Schlußvorträge des ge
sellschaftlichen Anklägers und Verteidigers 
sind der ihnen vom Kollektiv bzw. gesell
schaftlichen Organ erteilte Auftrag und die 
Ergebnisse der Beweisaufnahme.

Der gesellschaftliche Ankläger soll auf 
dieser Grundlage die belastenden bzw. die 
strafrechtliche Verantwortlichkeit erhöhen
den Fakten in den Mittelpunkt seiner Aus
führungen rücken. Daher wird er in erster 
Linie zur Schwere der Straftat, zu dem ver
ursachten Schaden, zur Strafe und zur Ver
hütung weiterer Straftaten Stellung neh
men, Vorschläge unterbreiten bzw. Anträge 
stellen. Unter den Voraussetzungen des 
§ 55 Abs. 1 ist er berechtigt, von seinem ge
sellschaftlichen Auftrag zurückzutreten.

Der gesellschaftliche Verteidiger soll zur 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit des An
geklagten, zu den entlastenden oder die 
strafrechtliche Verantwortlichkeit min
dernden oder ausschließenden Umständen, 
zur anzuwendenden Strafe, zu den erfor
derlichen kriminalitätsverhütenden Maß
nahmen Stellung nehmen. Er soll Vorschlä
ge unterbreiten, Anträge stellen und die 
Bereitschaft des Kollektivs zur Bürgschafts
übernahme vortragen. Unter den Voraus
setzungen des § 56 Abs. 1 ist er berechtigt, 
von seinem gesellschaftlichen Auftrag zu
rückzutreten.

Das Plädoyer des Staatsanwalts 
Der Schlußvortrag des Staatsanwalts ent
hält seine Ausführungen zu den Ergebnis
sen der Beweisaufnahme, seine rechtlichen 
Darlegungen, seine Anträge. Das Plädoyer 
muß den Widerspruch zwischen der Straf
tat und den sozialistischen Gesellschafts
verhältnissen, zwischen dem Täter und der 
Gesellschaft sichtbar machen. Es muß auf 
der Grundlage des anzuwendenden Strafge
setzes allen an der Verhandlung Teilneh
menden die Notwendigkeit der staatlichen' 
Reaktion auf den konkreten Widerspruch 
überzeugend darlegen. Es zeigt die Fakto
ren auf, die innerhalb des Milieus des An
geklagten die Straftat begünstigten und wie

diese überwunden werden können. In dem 
Maße, wie dies dem Staatsanwalt gelingt, 
wird das Plädoyer zu einem Akt sozialisti
scher Menschenführung.

Alle Erörterungen des Staatsanwalts 
über den Sachverhalt müssen exakt den 
Ergebnissen der Beweisaufnahme entspre
chen. Dabei wiederholt er nicht etwa die 
gesamten Ergebnisse der Beweisaufnahme, 
sondern hebt ihre hauptsächlichen und cha
rakteristischen Züge hervor. Sein Schluß
vortrag aber beschränkt sich nicht auf den 
Tathergang, sondern umfaßt auch die in 
der Beweisaufnahme festgestellten subjek
tiven und objektiven Faktoren des Falles, 
die zeitlichen, örtlichen und sonstigen Be
dingungen der Straftat. Mit dem Extrakt 
der Sachverhaltsdärstellung muß der 
Staatsanwalt den Anwesenden eindeutig 
vermitteln, wie die sozialistische Arbeits
und Lebensweise im betreffenden Bereich 
infolge solcher Konflikte, wie sie in der 
untersuchten Straftat ihren Ausdruck, fan
den, gehemmt wird. Indem er auf die Ur
sachen und Bedingungen eingeht, trägt er 
dazu bei, die Voraussetzung zur Heranfüh
rung der Werktätigen an die Kriminali
tätsvorbeugung und -bekämpfung zu ver
vollkommnen.

Nur wenn bewiesen ist, daß der Ange
klagte die Straftat begangen hat, darf der 
Staatsanwalt eine Verurteilung beantra
gen. Er darf keine Behauptung aufstellen, 
die sich nicht auf unwiderlegbare Ergeb
nisse der Beweisführung stützt; aber auch 
keine Tatsachen vortragen, die nicht Ge
genstand der Beweisaufnahme waren. Un
terlaufen dem Staatsanwalt insoweit Feh
ler, so beeinträchtigt das die überzeugende 
und erzieherische Wirkung des Plädoyers. 
Der Staatsanwalt darf auch nicht Beweis
gründe verschweigen, die der von ihm ver
tretenen Version widersprechen. Er muß 
sie entweder widerlegen oder sie anerken
nen. Übergeht er sie, so handelt er gegen 
seine Pflicht, zur Wahrheitsfeststellung 
beizutragen. Er darf nicht nur die den An
geklagten belastenden Beweismittel her
vorheben, sondern er muß auch die Be
weismittel einschätzen,'die zugunsten des 
Angeklagten sprechen. Nur mit einem un
voreingenommenen Plädoyer kann der 
Staatsanwalt das Gericht, den Angeklagten 
und die Zuhörer überzeugen. Deshalb hat
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